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Literaturempfehlung: 

 Handelsgesetzbuch, mit Einführungsgesetz  (empfohlen wird  Verlags NWB „Wichtige Wirtschaftsgesetze“) 

 IFRS: Texte, empfohlen wird die Ausgabe vom Beckverlag  

 Einkommenssteuergesetz, (empfohlen wird die Ausgabe vom Beckverlag Steuergesetze) 

 Einkommenssteuerrichtlinien (empfohlen wird die Ausgabe vom Beckverlag Steuergesetze) 

 Internationale Rechnungslegung, Die neue Schule des Bilanzbuchhalters, Taylorix Stuttgart 

 Sven Hayn / Georg Graf Waldersee: IAS / US-GAAP / HGB im Vergleich 

 KPMG: IFRS Visuell, Schäffer – Poeschel  

 
1.  Ziele und Funktionen der internationalen Rechnungslegung 
1.1.   Rechtliche Grundlagen und Organe der internationalen Rechnungslegungsstandards 

1.2.   Ziele und Funktionen der IFRS – Abgrenzung zum nationalen Recht 

1.3.   Struktur der IFRS 

1.4    US GAAP 
 
2.  Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung nach IFRS 
2.1  Grundzüge der Bilanzierung nach HGB / DRS und IFRS 

2.2  Bewertung nach HGB;  Steuerrecht und  IFRS 

2.3  Unterschiede zwischen den Rechtssystemen  

          
3.  Die Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften im IFRS Abschluss 
3.1  Die immateriellen Wirtschaftgüter 

3.2  Sachanlagen 

3.3  Finanzanlagen 

3.4  Vorräte 

3.5  Forderungen 

3.6  Flüssige Mittel 

3.7  Langfristige Auftragsfertigung 

3.8  Eigenkapital  

3. 9  Rückstellungen 

3.10 Verbindlichkeiten 

3.11 Latente Steuern 
 
4. Der Jahresabschluss und Konzernabschluss nach IFRS  
4.1  Zusammensetzung und formale Anforderungen 

4.2  Bilanz  

4.3  Gewinn- und Verlustrechnung  

4.4  Kapitalflussrechnung  

4.5  Eigenkapitalspiegel 

4.6  Anhang  

4.7  Segmentberichterstattung  

4.8  Konsolidierung und Konzernabschluss 
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